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Eidesstattliche Erklärung 

Aufgrund der Zustimmung zur Übernahme der unter obiger 
Geschäftszahl bewilligten Wohnbauförderung verpflichte ich mich, 
meine Rechte an der bisher zur Befriedigung meines dringenden 
Wohnbedürfnisses regelmäßig verwendeten Wohnung binnen 6 Monaten 
nach Bezug des geförderten Eigenheimes aufzugeben. Weiters nehme ich 
zur Kenntnis, dass Ausnahmen nur mit Zustimmung des Amtes der 
Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung Wohnbauförderung, 
zulässig sind, wenn ich diese Wohnung aus beruflichen Gründen für mich 
selbst dringend benötige oder, wenn Verwandte in gerader Linie die 
Wohnung zur Befriedigung ihres dringenden Wohnbedürfnisses 
regelmäßig verwenden.  
Einen entsprechenden Nachweis über die Aufgabe der Rechte an der 
bisherigen Wohnung (Kaufvertrag etc.) werde ich unaufgefordert zum 
gegebenen Zeitpunkt vorlegen.  
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